


Alt und neu auf einen Blick 

Dank der zweispaltigen Gegen­
überstellung und den hervor­
gehobenen Neuerungen erhalten 
Sie schnell einen präzisen Über­
blick zur bisherigen und neuen 
Rechtslage. 

Der Aufbau macht Ihnen den 
direkten Vergleich möglich:

2. Synopse HGB
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 HGB – de lege lata

 HGB – de lege ferenda
Übernahme übersteigt. 2Der Betrag istin jedem folgenden Geschäftsjahr zumindestens einem Viertel durch Ab-schreibungen zu tilgen. 3Die Abschrei-bung des Geschäfts- oder Firmenwertskann aber auch planmäßig auf die Ge-schäftsjahre verteilt werden, in denen ervoraussichtlich genutzt wird.

zulegende Zeitwert weder nach Satz 1noch nach Satz 2 ermitteln, sind die An-schaffungs- oder Herstellungskosten ge-mäß § 253 Abs. 4 fortzuführen. 4Derzuletzt nach Satz 1 oder 2 ermittelte bei-zulegende Zeitwert gilt als Anschaf-fungs- oder Herstellungskosten im Sinndes Satzes 3.§ 256 Bewertungsvereinfachungs-verfahren
1Soweit es den Grundsätzen ordnungs-mäßiger Buchführung entspricht, kannfür den Wertansatz gleichartiger Ver-mögensgegenstände des Vorratsvermö-gens unterstellt werden, daß die zuerstoder daß die zuletzt angeschafften oderhergestellten Vermögensgegenstände zu-erst oder in einer sonstigen bestimmtenFolge verbraucht oder veräußert wordensind. 2§ 240 Abs. 3 und 4 ist auch aufden Jahresabschluß anwendbar.

§ 256 Bewertungsvereinfachungs-verfahren
1Soweit es den Grundsätzen ordnungs-mäßiger Buchführung entspricht, kannfür den Wertansatz gleichartiger Ver-mögensgegenstände des Vorratsvermö-gens unterstellt werden, dass die zuerstoder dass die zuletzt angeschafften oderhergestellten Vermögensgegenstände zu-erst verbraucht oder veräußert wordensind. 2§ 240 Abs. 3 und 4 ist auch aufden Jahresabschluss anwendbar.

§ 256a Währungsumrechnung1Auf fremde Währung lautende Ver-mögensgegenstände und Verbindlich-keiten sind zum Devisenkassamittelkursam Abschlussstichtag umzurechnen. 2Beieiner Restlaufzeit von einem Jahr oderweniger sind § 253 Abs. 1 Satz 1 und§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 nicht an-zuwenden.
Dritter Unterabschnitt.Aufbewahrung und Vorlage

Dritter Unterabschnitt.Aufbewahrung und Vorlage
§ 257 Aufbewahrung von Unterlagen.Aufbewahrungsfristen(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, diefolgenden Unterlagen geordnet aufzu-bewahren:

1. Handelsbücher, Inventare, Eröff-nungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Ein-zelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, La-geberichte, Konzernabschlüsse, Kon-

§ 257 Aufbewahrung von Unterlagen.Aufbewahrungsfristen(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, diefolgenden Unterlagen geordnet aufzu-bewahren:
1. Handelsbücher, Inventare, Eröff-nungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Ein-zelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, La-geberichte, Konzernabschlüsse, Kon-

BilMoG und die Folgen –  
mit diesem Werk erkennen Sie alle  
Neuerungen schnell und sicher!

Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungs­
gesetz (BilMoG) ändern sich die deutschen 

Vorschriften zur Rechnungslegung gravierend: 
Sie nähern sich internationalen Normen an. 
In den Unternehmen fragen nun Fach- und 
Führungskräfte, was sich konkret in einzelnen 
Gesetzen ändert. 

Diese Synopse, herausgegeben vom Deutschen 
Rechnungslegungs Standards Committee e.V., 
macht die neue Rechtslage transparent. Sie bietet 
Ihnen in besonders anschaulicher Form: 

•	 alle HGB-Rechnungslegungsvorschriften

•	 alle geänderten Vorschriften in darüber  
hinaus betroffenen Gesetzen.
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Kostenlose digitale Fassung  
für Buchkäufer zusätzlich erhältlich!

Know-how aus erster Hand

Herausgeber des prak­
tischen Werkes ist der 
Deutsche Rechnungs­
legungs Standards 
Committee e. V. (DRSC). 
Er wurde mit Standar­
disierungsvertrag vom  

3. September 1998 durch das Bundes­
ministerium der Justiz als zuständige 
Standardisierungsorganisation für 
Deutschland anerkannt. Er entwickelt 
Standards zur Konzernrechnungslegung, 
berät das Bundesministerium für Justiz, 
vertritt Deutschland in internationalen 
Gremien wie dem International Accoun­
ting Standards Board und erarbeitet 
Interpretationen der internationalen 
Rechnungslegungsstandards zu Themen 
mit lediglich nationaler Bedeutung.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit 
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